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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.12.1975

Norm

ABGB §1409 A

Rechtssatz

Die bloße Tatsache, daß ein gleichartiger Betrieb am gleichen Standort geführt wird, ohne daß Vermögenswerte

übernommen wurden, reicht für die Begründung der Haftung nach § 1409 ABGB nicht aus.

Entscheidungstexte

1 Ob 121/75

Entscheidungstext OGH 03.12.1975 1 Ob 121/75

Veröff: JBl 1977,95

1 Ob 534/80
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